
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Stromlieferung an 
Haushalts- und Gewerbekunden außerhalb der Grundversorgung 
der Stadtwerke Winnenden GmbH 

I. Vertragspartner und Stromversorgung 
1. Vertragspartner der Stromversorgung 

Vertragspartner für Ihre Stromversorgung während der Laufzeit des Vertra- 
ges ist der in Ihrem Stromliefervertrag genannten Versorger, der nachfol- 
gend als „Ihr Versorger“ bezeichnet wird. 

2. Strombedarf 

Sie sind für die Dauer des Vertrages verpflichtet, Ihren gesamten leitungs- 
gebundenen Strombedarf ausschließlich aus den Stromversorgungen Ihres 
Versorgers zu decken. Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung durch Eigen- 
anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung bis 50 Kilowatt elektrischer Leistung 
und aus erneuerbaren Energien; ferner durch Eigenanlagen, die aus- 
schließlich der Sicherstellung des Strombedarfs bei Aussetzung der Strom- 
versorgung dienen (Notstromaggregate). Notstromaggregate dürfen von 
Ihnen außerhalb ihrer eigentlichen Bestimmung nicht mehr als 15 Stunden 
monatlich zur Erprobung betrieben werden. 

3. Versorgungszweck 

Der Strom wird Ihnen ausschließlich für Zwecke des Letztverbrauchs 
geliefert. Welche Strom- (Drehstrom oder Wechselstrom) und Spannungs- 
art für das Vertragsverhältnis maßgebend ist, ergibt sich aus der Stromart 
und Spannung des örtlichen Verteilernetzes, an das Ihre Entnahmestelle 
angeschlossen ist. 

4. Voraussetzungen der Stromversorgung 

Voraussetzung für Ihre Versorgung mit Strom durch Ihren Versorger auf der 
Grundlage des Vertrages ist, dass zwischen dem Anschlussnehmer und 
dem örtlichen Netzbetreiber ein Netzanschlussvertrag sowie zwischen 
Ihnen und dem örtlichen Netzbetreiber ein Anschlussnutzungsverhältnis, 
bei Mittelspannung ein Anschlussnutzungsvertrag, besteht. 
Ihr Versorger ist von seiner Lieferverpflichtung Ihnen gegenüber befreit, 
soweit die Preisregelungen oder die vertraglichen Vereinbarungen zwi- 
schen Ihnen und Ihrem Versorger zeitliche Beschränkungen vorsehen, so- 
lange der örtliche Netzbetreiber den Netzanschluss und die Anschlussnut- 
zung nach § 17 NAV oder § 24 Abs. 1, 2 und 5 NAV unterbrochen hat oder 
soweit und solange Ihr Versorger an der Erzeugung, dem Bezug oder der 
vertragsgemäßen Lieferung von Elektrizität durch höhere Gewalt oder 
sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm nicht möglich ist oder im Sinne 
des § 36 Abs. 1 Satz 4 des Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaftlich nicht 
zugemutet werden kann, gehindert ist. 

5. Erweiterungen und Änderungen der Kundenanlagen sowie von Ver- 
brauchsgeräten und Mitteilungspflichten des Kunden 
Erweiterungen und Änderungen Ihrer Kundenanlagen sowie die Verwen- 
dung zusätzlicher Verbrauchsgeräte haben Sie Ihrem Versorger unverzüg- 
lich in Textform mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemessungs- 
größen ändern. Die preislichen Bemessungsgrößen ergeben sich aus den 
Preisen Ihres Versorgers für Ihre Versorgung aus dem Netz, über das Sie 
mit Strom durch Ihren Versorger beliefert werden. Nähere Einzelheiten über 
den Inhalt einer solchen Mitteilung können von Ihrem Versorger geregelt 
und auf seiner Internetseite veröffentlicht werden.i Diese sind dann von 
Ihnen für Ihre Meldung einzuhalten. 

6. Haftung des Versorgers und dessen Auskunftspflicht 

Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Versorgung 
ist, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich 
des Netzanschlusses handelt, Ihr Versorger von seiner Leistungspflicht be- 
freit. Das gilt nur dann nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht berechtig- 
ten Maßnahmen Ihres Versorgers im Zusammenhang mit der Unterbre- 
chung Ihrer Versorgung auf Veranlassung Ihres Versorgers beruht. Ihr Ver- 
sorger ist im Fall von Satz 1 verpflichtet, Ihnen auf Ihr Verlangen hin unver- 
züglich über die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber 
zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm 
bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können. 
Bei sonstigen Schäden haftet Ihr Versorger Ihnen gegenüber nur bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen; 
dies gilt auch bei einem Handeln seiner Erfüllungsgehilfen. Gleiches gilt bei 
fahrlässig verursachten Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Kör- 
pers oder der Gesundheit. Bei fahrlässig verursachten Sach- und Vermö- 
gensschäden besteht eine Haftung Ihres Versorgers nur bei der Verletzung 
einer wesentlichen Vertragspflicht (prägen die Erfüllung des Vertrages), be- 
schränkt auf die bei Vertragsschluss typischen und vorhersehbaren Schä- 
den. 

II. Messeinrichtungen, Ablesung, Zutritt und Vertragsstrafe 

1. Messeinrichtungen 
Die von Ihrem Versorger an Sie gelieferte Elektrizität wird durch Messein- 
richtungen nach Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) festgestellt. Sie haben 
den Verlust, Beschädigungen oder Störungen dieser Einrichtungen dem 
Messstellenbetreiber und Ihrem Versorger unverzüglich mitzuteilen. 

 Ihr Versorger ist verpflichtet, auf Ihr Verlangen gemäß § 71 Abs. 1 MsbG hin 
jederzeit eine Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde 
oder eine staatlich an- erkannte Prüfstelle im Sinne von § 40 Abs. 3 des 
Mess- und Eichgesetzes beim Messstellenbetreiber zu veranlassen. Ergibt 
die Befundprüfung, dass die Messeinrichtung nicht verwendet werden darf, 
so trägt der Messstellenbetreiber die Kosten der Nachprüfung, sonst 
derjenige, der die Prüfung in Auftrag gegeben hat.  Stellen Sie den Antrag 
auf Nachprüfung nicht bei Ihrem Versorger, so haben Sie diesen zugleich 
mit Ihrer Antragstellung bei einem Dritten zu benachrichtigen. Ergibt die 
Befundprüfung in diesem Fall, dass die Messeinrichtung, unter Beachtung 
der gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen, nicht verwendet werden darf, trägt 
der Messstellenbetreiber die Kosten der Nachprüfung, sonst Sie als 
Antragsteller.  

2. Ablesung der Messeinrichtungen und Verbrauchsschätzung 

Ihr Versorger ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten zu 
verwenden, die er vom Netzbetreiber oder vom Messstellenbetreiber oder 
von dem die Messung durchführenden Dritten erhalten hat. Ihr Versorger 
hat nach § 40 Abs. 2 S.1. Nr. 6 des Energiewirtschaftsgesetzes anzugeben, 
wie der Zählerstand ermittelt wurde. Ihr Versorger kann Ihre 
Messeinrichtungen selbst ablesen oder verlangen, dass diese von Ihnen 
selbst abgelesen werden, wenn dies zum Zwecke einer Abrech-nung nach 

Abschnitt III. oder anlässlich eines Versorgerwechsels oder we-gen eines 
berechtigten Interesses Ihres Versorgers an einer Überprüfung der 
Ablesung erfolgt. 
Haushaltskunden können einer Selbstablesung im Einzelfall widersprechen, 
wenn diese Ihnen nicht zumutbar ist und Sie dies Ihrem Versorger 
nachweisen. Ihr Versorger wird bei einem berechtigten Widerspruch 
Ihrerseits für eine eigene Ablesung von Ihnen kein gesondertes Entgelt 

verlangen. Ist Ihr Widerspruch gegen eine Selbstablesung nicht berechtigt, 
kann Ihr Versorger für eine selbst vorgenommene oder an einen Dritten 
beauftragte Messung von Ihnen Erstattung der tatsächlich bei Ihrem 
Versorger angefallenen Kosten für die Ersatzablesung verlangen oder 
Ihnen hierfür eine Kostenpauschale nach dem Preisblatt Ihres Versorgers 
berechnen, die sich an vergleichbaren Fällen auszurichten hat und 
angemessen sein muss. 
Soweit ein Letztverbraucher für einen bestimmten Abrechnungszeitraum 
trotz entsprechender Verpflichtung keine Ablesedaten übermittelt haben 
oder der Versorger aus anderen Gründen, die er nicht zu vertreten hat, den 
tatsächlichen Verbrauch nicht ermitteln kann, dürfen die Abrechnung oder 
die Abrechnungsinformationen auf einer Verbrauchsschätzung beruhen, die 
unter angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse zu 
erfolgen hat 
 In diesem Fall hat der Energielieferant die Schätzung unter ausdrücklichem und 
optisch besonders hervorgehobenem Hinweis zu versehen und den 
einschlägigen Grund für die Zulässigkeit sowie die der Schätzung zugrunde 
gelegten Faktoren in der Rechnung anzugeben und auf Wunsch des 
Letztverbrauchers unentgeltlich in Textform zu erläutern. 

3. Zutritt zu Wohnräumen 

Sie haben nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis 
versehenen Beauftragten des Messstellenbetreibers, des Netzbetreibers 
oder Ihres Versorgers den Zutritt zu Ihren Wohnräumen zu gestatten, so- 
weit dies zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen oder zur Able- 
sung Ihrer Messeinrichtungen erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann 
durch Mitteilung an Sie oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus er- 
folgen. Diese wird mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin erfol- 
gen, wobei mindestens ein Ersatztermin angeboten wird. Sie haben dafür 
Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen ungehindert zugänglich sind. 
Von Unternehmern im Sinne von § 14 BGB ist während der Geschäftszei- 
ten jederzeit nach vorheriger Ankündigung von einem Werktag Zutritt zu 
gewähren. 

4. Vertragsstrafe 

Verbrauchen Sie Strom unter Umgehung, Beeinflussung, vor Anbringung 
der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Stromversorgung Ih- 
res Versorgers, so ist Ihr Versorger berechtigt, von Ihnen eine Vertragsstra- 
fe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugten Gebrauchs, längs- 
tens aber für sechs Monate, auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der 
unbefugt verwendeten Verbrauchsgeräte von bis zu zehn Stunden nach 
den für Sie geltenden Preisen Ihres Versorgers zu berechnen. 
Eine Vertragsstrafe kann Ihr Versorger auch dann von Ihnen verlangen, 

wenn Sie vorsätzlich oder grob fahrlässig Ihre Verpflichtung verletzen, die 
zur Preisbildung erforderlichen Angaben an Ihren Versorger zu machen. 
Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrages, den Sie bei Erfül- 
lung Ihrer Verpflichtung nach den für Sie geltenden Preisen zusätzlich zu 
bezahlen gehabt hätten. Die Vertragsstrafe wird von Ihnen längstens für ei- 
nen Zeitraum von sechs Monaten verlangt. 
Ist die Dauer Ihres unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungs- 
pflicht nicht festzustellen, so kann von Ihnen die Vertragsstrafe in entspre- 
chender Anwendung der vorstehenden Grundsätze für einen geschätzten 
Zeitraum, der längstens sechs Monate betragen darf, erhoben werden. 

III. Abrechnung der Stromversorgung 
1. Verbrauchsabrechnung 

Ihr Stromverbrauch wird, auf Grundlage nach Abschnitt II in Verbindung des 
nach § 40a Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ermittelten Verbrauchs, 
grundsätzlich jährlich abgerechnet. Dem Energielieferanten bleibt die Wahl 
des Abrechnungszeitraums vorbehalten, sofern dieser ein Jahr nicht 
überschreitet. Nach Ihrem Bestimmen muss Ihnen nach § 40b Abs. 1 
EnWG auch eine monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung 
angeboten werden Ihr Versorger ist dabei verpflichtet Ihnen anzubieten, die 
Abrechnungen und Abrechnungsinformationen unentgeltlich elektronisch zu 
übermitteln und mindestens einmal jährlich unentgeltlich in Papierform 
anzubieten.  Für eine 
solche unterjährige Abrechnung in Papierform sind Sie verpflichtet eine 
gesonderte Vergütung zu zahlen, die sich nach dem Preisblatt Ihres 
Versorgers richtet.  
Im Falle einer Beendigung des Lieferverhältnisses ist Ihr Versorger zur 
unentgeltlichen Erstellung einer Abschlussrechnung verpflichtet. Im Übrigen 
gelten die weiteren Bestimmungen des § 41b EnWG.  
Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die verbrauchsabhän- 
gigen Preise, so wird der für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeit- 
anteilig berechnet. Jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen können auf 
der Grundlage der für vergleichbare Kunden maßgeblichen 
Erfahrungswerte angemessen berücksichtigt werden. Entsprechendes gilt 
bei Änderungen des Umsatzsteuersatzes und erlösabhängiger 
Abgabensätze oder bei sonstigen Preisänderungen nach Abschnitt V. 
Erfolgt bei Versorgung oder dem Bezug aus dem Mittelspannungsnetz die 
Ermittlung der Zählwerte auf der Niederspannungsseite der Station, werden 
die Messwerte (Leistung und Arbeit) zum Ausgleich der 
Transformationsverluste um 3% erhöht. Diese erhöhten Messwerte werden 
Ihrer Abrechnung zugrunde gelegt. 

2. Abschlagszahlungen 
Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann Ihr Versor- 

ger auf der Grundlage des nach der letzten Abrechnung verbrauchten 
Stroms für die Zukunft von Ihnen Abschlagszahlungen verlangen. Diese 
sind anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend dem 
Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berechnen. Ist eine solche 
Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem 
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Machen Sie in Text- 
form glaubhaft, dass Ihr Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies von 
Ihrem Versorger angemessen zu berücksichtigen. Macht Ihr Versorger von 
seinem Recht Gebrauch, von Ihnen Abschlagszahlungen zu verlangen, so 



haben Sie die Abschlagszahlungen in der festgelegten Höhe und zu den 
von Ihrem Versorger hierzu bestimmten Terminen zu bezahlen. 
Ändern sich die Preise für Ihre Versorgung, so können die nach der Preis- 
änderung anfallenden Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der 
Preisänderung von Ihrem Versorger entsprechend angepasst werden. 
Ergibt sich bei der Abrechnung, dass von Ihnen zu hohe Abschlagszahlun- 
gen verlangt wurden, so wird Ihnen der übersteigende Betrag zeitnah er- 
stattet, spätestens wird er mit der nächsten Abschlagsforderung zu Ihren 
Gunsten verrechnet. Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses werden 
Ihnen zu viel gezahlte Abschläge zeitnah erstattet. 

3. Vorauszahlung 

Ihr Versorger ist berechtigt, von Ihnen für Ihren Verbrauch in einem Ab- 
rechnungszeitraum Vorauszahlungen zu verlangen, wenn nach den Um- 
ständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass Sie Ihren 
Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen. Bei Ver-
langen einer Vorauszahlung werden Sie darüber vorher ausdrücklich und 
in verständlicher Form von Ihrem Versorger unterrichtet. 
Die Annahme, dass Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommen, ist insbesondere gegeben bei zweimaliger un- 
pünktlicher oder unvollständiger Zahlung, bei zweimal erfolgter und berech- 
tigter Mahnung durch Ihren Versorger im laufenden Vertragsverhältnis, bei 
Zahlungsrückständen aus einem vorhergehenden Lieferverhältnis zu Ihrem 
Versorger, oder nach einer Versorgungsunterbrechung wegen Nichtzahlung 
fälliger Beträge für die Unterbrechung der Versorgung und deren Wieder- 
herstellung. 
Die Vorauszahlung bemisst sich nach Ihrem Verbrauch in dem vorherge- 
henden Abrechnungszeitraums oder dem durchschnittlichen Verbrauch 
vergleichbarer Kunden. Machen Sie in Textform glaubhaft, dass Ihr Ver- 
brauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. 
Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über mehrere Monate und erhebt 
Ihr Versorger Abschlagszahlungen, so wird er die Vorauszahlung nur in 
ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Ihre Vorauszahlung ist bei Ihrer 
nächsten Rechnungserteilung zu verrechnen. 
Verlangt Ihr Versorger von Ihnen berechtigterweise Vorauszahlungen, so 
entfällt Ihre Verpflichtung zur Leistung von Vorauszahlungen erst, wenn Sie 
sämtliche Rückstände gegenüber Ihrem Versorger einschließlich gesetzli- 
cher Zinsen vollständig gezahlt haben und Ihre laufenden Zahlungsver- 
pflichtungen für einen Zeitraum von 6 aufeinander folgenden Monaten in 
voller Höhe und pünktlich Ihrem Versorger gegenüber erfüllen. 
Statt von Ihnen eine Vorauszahlung zu verlangen, kann Ihr Versorger bei 
Ihnen einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare 
Vorkassensysteme errichten. In diesem Fall ist Ihr Versorger berechtigt, 
Ihnen die hierfür anfallenden Kosten gesondert nach tatsächlichem Anfall 
oder nach einer Pauschale zu berechnen. 

4. Sicherheitsleistung 
Sind Sie zur Vorauszahlung nach der Abschnitt III. Ziffer 3. nicht bereit oder 
nicht in der Lage, kann Ihr Versorger von Ihnen in angemessener Höhe Si- 
cherheit verlangen. Für die Sicherheit gelten die §§ 232 ff BGB. Barsicher- 
heiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB verzinst. 
Befinden Sie sich gegenüber Ihrem Versorger in Verzug und kommen Sie 
nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich Ihren Zahlungsver- 
pflichtungen diesem gegenüber aus dem Vertragsverhältnis nach, so kann 
Ihr Versorger die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungsaufforde- 
rung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu 
Ihren Lasten. Die Sicherheit ist unverzüglich an Sie zurückzugeben, wenn 
keine Vorauszahlung mehr von Ihnen verlangt werden kann. 

5. Rechnungen 

Vordrucke für Rechnungen und Abschläge werden von Ihrem Versorger 
einfach und verständlich gestaltet. Die für die Forderung maßgeblichen 
Berechnungsfaktoren werden von Ihrem Versorger vollständig und in 
allgemein verständlicher Form in Ihrer Rechnung ausgewiesen. Neben 
Ihrem in Rechnung gestellten Verbrauch wird Ihr Versorger Ihren 
Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums angegeben. Auf im 
Abrechnungszeit- raum eingetretene Änderungen der Preise und 
Bedingungen wird Ihr Versorger hinweisen. 

6. Fälligkeit und Verzug 

Ihre Rechnungsbeträge und Abschläge werden zu dem von Ihrem Versor- 
ger in der Rechnung angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wo- 
chen nach Zugang der Zahlungsaufforderung bei Ihnen fällig. Einwände 
gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen Sie gegen- 
über Ihrem Versorger zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweige- 
rung nur, wenn die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers 
besteht. Gleiches gilt, sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch 
ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch ist wie Ihr vergleichba- 
rer Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum, Sie eine Nachprüfung 
der Messeinrichtung vom Messstellenbetreiber verlangen und solange 
durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion des Messge- 
räts festgestellt ist. 
Rechnungen und sonstige Zahlungsverpflichtungen haben Sie an Ihren 
Versorger kostenfrei zu entrichten. Maßgeblich für die rechtzeitige Zah- 
lungserfüllung ist der Zahlungseingang bei Ihrem Versorger. 
Befinden Sie sich im Zahlungsverzug, kann Ihr Versorger, wenn er Sie 
erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten 
einziehen lässt, Ihnen die dadurch entstandenen Kosten auch pauschal be- 
rechnen. Sie sind verpflichtet, Bankkosten für ungedeckte Schecks (Rücks- 
check) und Rücklastschriften, die Ihrem Versorger entstehen, diesem zu 
erstatten.ii Darüber hinaus ist Ihr Versorger berechtigt, seinen diesbezügli- 
chen Aufwand an Sie pauschal zu berechnen. 
Gegen Ansprüche Ihres Versorgers können Sie nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufrechnen. 

7. Berechnungsfehler 

Ergibt eine Prüfung Ihrer Messeinrichtungen eine Überschreitung der 
Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung Ihres Rech- 
nungsbetrages festgestellt, so ist die Überzahlung von Ihrem Versorger an 
Sie zurückzuzahlen oder der Fehlbetrag von Ihnen nachzuentrichten. Ist die 
Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt Ihre Messein- 
richtung nicht an, so ermittelt Ihr Versorger Ihren Verbrauch für die Zeit seit 
der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr 
vorhergehenden und des der Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ab- 

lesezeitraums oder auf Grund Ihres vorjährigen Verbrauchs durch Schät- 
zung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. 
Bei Berechnungsfehlern auf Grund einer nicht ordnungsgemäßen Funktion 
einer Messeinrichtung ist der vom Messstellenbetreiber ermittelte und Ihnen 
mitgeteilte korrigierte Verbrauch der Nachberechnung zu Grunde zu legen. 
Ansprüche nach den vorstehenden Regelungen sind auf den der Feststel- 
lung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, 

die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt 
werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre be- 
schränkt. 

IV. Unterbrechung der Versorgung, Form und Inhalt der Kündigung und 
fristlose Kündigung des Versorgers 

1. Unterbrechung der Versorgung 
Ihr Versorger ist berechtigt, Ihre Stromversorgung fristlos durch den Netz- 
betreiber unterbrechen zu lassen, wenn Sie gegen die 
Niederspannungsanschlussverordnung (NDAV) schuldhaft zuwiderhandeln 
und die Versorgungseinstellung erforderlich ist, um eine unmittelbare 
Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwenden, den 
Verbrauch von Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder Anbringung der 
Messeinrichtungen zu verhindern, oder zu gewährleisten, dass Störungen 
anderer Kunden oder störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des 
Unternehmens oder Dritter ausgeschlossen sind.   . 
Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer 
Zahlungsverpflichtung oder Nichtleistung einer Sicherheit trotz Mahnung, ist 
Ihr Versorger berechtigt, Ihre Versorgung vier Wochen nach Androhung un- 
terbrechen zu lassen und den zuständigen Netzbetreiber nach § 24 Abs. 3 
NAV mit der Unterbrechung Ihrer Stromversorgung zu beauftragen. Dies 
gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass die Folgen Ihrer Unterbrechung für 
Sie außer Verhältnis zur Schwere Ihrer Zuwiderhandlung stehen oder Sie 
nach § 294 ZPO in Textform glaubhaft darlegen, dass hinreichende Aus- 
sichten darauf bestehen, dass Sie Ihren Verpflichtungen zukünftig wieder 
uneingeschränkt nachkommen werden. Ihr Versorger kann mit der Mah- 
nung zugleich die Unterbrechung der Stromversorgung androhen, sofern 
diese nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht. 
Sind Sie trotz ordnungsgemäßer Termins- und Ersatzterminsankündigung 
für die Unterbrechung nicht angetroffen worden und konnten deshalb die 
zur Unterbrechung erforderlichen Maßnahmen nicht durchgeführt werden 
oder scheitert die Unterbrechung aus einem anderen Grund,iii den Sie zu 
verantworten haben, kann Ihr Versorger die ihm hierdurch zusätzlich ent- 
standenen Kosten Ihnen unter Beachtung vergleichbarer Fälle und unter 
Beachtung von § 315 BGB nach tatsächlichem Aufwand oder pauschal be- 
rechnen. Im Falle einer Nichtzahlung sind Haushaltskunden vier Wochen vor 
einer geplanten Versorgungsunterbrechung in geeigneter Weise über 
Möglichkeiten zur Vermeidung der Versorgungsunterbrechung nach § 41b 
Abs. 2 des Energiewirtschaftsgesetzes zu informieren, die für den 
Haushaltskunden keine Mehrkosten verursachen. Die Informationen müssen 
deutlich und leicht verständlich die Maßnahmen sowie die Konsequenzen 
aufzeigen.  
Ihr Versorger hat Ihre Stromversorgung unverzüglich durch den Netzbetrei- 
ber wiederherstellen zu lassen, sobald die Gründe für die Unterbrechung 
entfallen sind und Sie Ihrem Versorger die Kosten der Unterbrechung und 
Wiederherstellung der Stromversorgung ersetzt haben. Die Kosten können 
für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet werden; die pauscha- 
le Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die 
nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht über- 
steigen. Auf Ihr Verlangen ist die Berechnungsgrundlage von Ihrem Versor- 
ger nachzuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten ist Ihnen gestattet. 

2. Form und Inhalt einer Kündigung und Umzug 
Die Kündigung bedarf der Textform. Ihr Versorger hat dem 
Haushaltskunden dessen Kündigung innerhalb einer Woche nach Zugang 
in Textform zu bestätigen. Sie haben bei einer von Ihnen gegen- über 
Ihrem Versorger ausgesprochenen Kündigung in der Kündigungser- 
klärung mindestens folgende Angaben zu machen: Ihre Kunden- und Ver- 
brauchsstellennummer sowie Ihre Zählernummer. Bei einem Umzugiv ha- 
ben Sie zusätzlich noch folgende Angaben zu machen: Datum des Auszu- 
ges, Zählerstand am Tag des Auszuges, Name und Adresse des Eigentü- 
mers/Vermieters Ihrer bisherigen Entnahmestelle und Ihre neue Rech- 
nungsanschrift für die Schlussrechnung. 
Unterlassen Sie bei Ihrer Kündigung schuldhaft, Ihrem Versorger die von 
Ihnen nach der vorstehenden Aufzählung zu machenden Angaben insge- 
samt mitzuteilen oder sind diese falsch oder unvollständig, haben Sie die 
Ihrem Versorger hierdurch entstehenden Kosten an diesen vollständig zu 
erstatten, insbesondere auch Kosten, die Ihrem Versorger durch Dritte zur 
Ermittlung dieser Angaben berechnet werden. Ihr Versorger ist berechtigt, 
Ihnen solche Kosten, sofern es sich nicht um Drittkosten handelt, pauschal 
und unter Berücksichtigung vergleichbarer Fälle zu berechnen. 
Ihr Versorger wird keine gesonderten Entgelte von Ihnen für den Fall Ihrer 
Kündigung des Vertrages, insbesondere wegen eines Wechsels des Ver- 
sorgers verlangen. Haushaltskunden sind im Falle eines Wohnsitzwechsels 
zu einer außerordentlichen Kündigung unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von sechs Wochen berechtigt. Die Kündigung kann mit 
Wirkung zum Zeitpunkt des Auszugs oder mit Wirkung zu einem späteren 
Zeitpunkt erklärt werden. Das außerordentliche Kündigungsrecht entfällt, 
wenn der bisherige Versorger dem Haushaltskunden binnen zwei Wochen 
nach Erhalt der Kündigung in Textform eine Fortsetzung des 
Liefervertrages an dessen neuen Wohnanschrift zu den bisherigen 
Vertragsbedingungen anbietet und die Belieferung an der neunen 
Entnahmestelle möglich ist. Der Haushaltskunde ist deshalb verpflichtet in 
seiner außerordentlichen Kündigung seine zukünftige Anschrift oder eine 
zur Bezeichnung der zukünftigen Entnahmestelle verwendete 
Identifikationsnummer mitzuteilen.  

3. Fristlose Kündigung durch den Versorger 
Ihr Versorger ist in den Fällen von Abschnitt IV. Ziffer 1 Satz 1 berechtigt, 
Ihren Versorgungsvertrag fristlos zu kündigen, wenn die Voraussetzungen 
zur Unterbrechung der Stromversorgung wiederholt vorliegen. Bei sonsti- 
gen wiederholten Zuwiderhandlungen ist Ihr Versorger zur fristlosen Kündi- 
gung berechtigt, wenn diese zwei Wochen vorher angedroht wurde und Ihre 
Zuwiderhandlung weitergegeben ist. 
 



V. Preise und Preisanpassungen 
1. Zusammensetzung der Preise 
1.1 Die Höhe der Preise für die Leistungen Ihres Versorgers Ihnen gegenüber 

aus dem Vertragsverhältnis ergibt sich aus dem Preisblatt Ihres Versor- 
gers. In den Preisen für Ihre Stromversorgung sind die Entgelte für den 
ge- lieferten Strom als solche (Beschaffungs- und Vertriebskosten), die 
an Netzbetreiber für Ihre Versorgung zu entrichtenden Netzentgelte 
(sofern Sie nicht selbst Netznutzer sind), die Messeinrichtung(en) sowie 
die Messung (wenn nicht ein Dritter nach dem MsbG insofern von Ihnen 
beauftragt ist und diese Leistungen gesondert mit Ihnen abrechnet), die 
Abrechnung, die gesetzliche Strom- und Umsatzsteuer, die KWK-G-
Belastung, , die Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV, die Offshore-
Umlage nach § 17 f EnWG, die Umlage nach der AbLaV und die 
Konzessionsabgabe enthalten. Daneben schulden Sie Ihrem Versorger 
einen Leistungs- bzw. Grundpreis. 

1.2 Ihr Versorger ist berechtigt, entgegen Ziffer 1.1 einzelne Preisbestandteile 
mit Ihnen auch gesondert abzurechnen, wenn dies mit Ihnen so vereinbart 
worden ist. 

2. Preisanpassungen 

2.1 Sollten künftig Steuern oder andere durch den Gesetzgeber veranlasste, 
die Beschaffung, Übertragung, Verteilung, Durchleitung, Netznutzung oder 
den Verbrauch von Strom belastende Steuern, Abgaben und Umlagen so- 
wie Umlagen nachdem EnFG und dem KWK-Goder sonstige durch den 
Gesetzgeber veranlasste allgemeine Belastungen (d.h. kein Bußgeld o.ä.) 
des Strompreises (alle vorstehend genannten Positionen werden 
nachfolgend einzeln und zusammen nur als Kosten bezeichnet) neu 
entstehen oder sich erhöhen, kann Ihr Versorger ihm hieraus 

entstehende Mehrkosten an Sie weiterberechnen, soweit dies gesetzlich 
zulässig ist. Die Weitergabe ist auf die Erhöhung beschränkt, die nach 
dem Sinn und Zweck der Mehrkosten (z. B. nach Kopf oder nach 
Verbrauch) dem einzelnen Vertragsverhältnis zugeordnet werden kann. 

2.2 Entfallen Kosten nach Ziffer 2.1 ganz oder verringern sich diese, ist dies 
von Ihrem Versorger zu Ihren Gunsten in voller Höhe des Cent- 
Betrages/kWh an Sie weiterzugeben, soweit dies unmittelbaren Einfluss 
auf die von Ihnen geschuldeten Preise hat. 

2.3 Die Ziffern 2.1 und 2.2 gelten entsprechend in Bezug auf diejenigen Netz- 
entgelte, die Ihnen von Ihrem Versorger im Rahmen Ihrer Versorgung wei- 
terberechnet werden. 

2.4 Kommt es gleichzeitig zu Mehrkosten nach Ziffer 2.1 und einer Entlastung 
nach Ziffer 2.2, wobei die Mehrkosten höher sind als die Entlastung, hat Ihr 
Versorger die Entlastung bei einer Preiserhöhung zu Ihren Gunsten in vol- 
ler Höhe zu berücksichtigen. Im gegenteiligen Fall (Entlastung ist höher als 
die Mehrkosten) kann Ihr Versorger die Mehrkosten bei einer Preissenkung 
insofern berücksichtigen, als er unter Beachtung und pflichtgemäßer Aus- 
übung des billigen Ermessens nach § 315 BGB die Entlastung an Sie nur 
unter Berücksichtigung der Mehrkosten weitergibt, wobei auch eine nur 
teilweise Berücksichtigung der Mehrkosten erfolgen kann. Den Mehrkosten 
nach Ziffer 2.1 gleichgestellt sind Netzentgelte, die für die Versorgung Ihrer 
Entnahmestelle gemäß Ziffer 2.3 anfallen. 

2.5 Ihr Versorger hat unter Beachtung von § 315 BGB den Zeitpunkt für eine 
Preisänderung nach den vorstehenden Ziffern 2.1 bis 2.4 so zu wählen, 
dass im Verhältnis von Preiserhöhungen und -senkungen zueinander Sie 
nicht benachteiligt und Ihr Versorger nicht bevorteilt wird, also Kostensen- 
kungen mindestens im gleichen Umfang preiswirksam werden wie Kosten- 
erhöhungen. 

2.6 Ihr Versorger wird in der Mitteilung einer Preisänderung deren Umfang und 
Anlass erläutern. 

2.7 Ihr Versorger wird die auf der Grundlage dieses Vertrages zu zahlenden 
Preise darüber hinaus nach billigem Ermessen der Entwicklung sonstiger 
Kosten, also solcher Kosten, die nicht zu den in Ziffer 2.1 genannten Kos- 
ten oder den Netzentgelten nach Ziffer 2.3 gehören, anpassen, die für die 
Preisberechnung maßgeblich sind. Eine solche Preiserhöhung kommt in 
Betracht und eine solche Preisermäßigung ist vorzunehmen, wenn sich 
z.B. die Kosten für die Beschaffung von Strom erhöhen oder absenken o- 
der sonstige Änderungen der stromwirtschaftlichen oder rechtlichen Rah- 
menbedingungen zu einer veränderten Kostensituation führen (z.B. Ver- 
triebskosten). Steigerungen bei einer Kostenart, z.B. den Strombezugskos- 
ten, dürfen nur in dem Umfang für eine Preiserhöhung herangezogen wer- 
den, in dem kein Ausgleich durch etwaig rückläufige Kosten in anderen Be- 
reichen, etwa bei den Vertriebskosten, erfolgt. Bei Kostensenkungen, z.B. 
der Strombezugskosten, sind von Ihrem Versorger die Preise zu ermäßi- 
gen, soweit diese Kostensenkungen nicht durch Steigerungen in anderen 
Bereichen ganz oder teilweise ausgeglichen werden. Ihr Versorger wird bei 
der Ausübung seines billigen Ermessens die jeweiligen Zeitpunkte einer 
Preisänderung so wählen, dass Kostensenkungen nicht nach für Sie un- 
günstigeren Maßstäben Rechnung getragen werden als Kostenerhöhun- 
gen, also Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang preiswirksam 
werden wie Kostenerhöhungen. 

2.8 Über Änderungen der Preise nach Ziffer 2.7 ist spätestens zwei Wochen, 
bei Haushaltskunden spätestens einen Monat, vor Eintritt der 
beabsichtigten Änderung zu unterrichten. Die Unterrichtung hat unmittelbar 
zu erfolgen sowie auf verständliche und einfache Weise unter Hinweis auf 
Anlass, Voraussetzung und Umfang der Preisänderung. 

2.9 Erhalten Sie eine neue Messeinrichtung oder Steuereinrichtung oder wird 
eine solche ausgewechselt und werden Ihrem Versorger dafür vom Mess- 
stellenbetreiber neue oder andere Entgelte in Rechnung gestellt wie bisher, 
gelten die Ziffern 2.7 und 2.8 entsprechend. 

2.10  Übt Ihr Versorger ein Recht zur Änderung der Preise aus, können Sie den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Frist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderung kündigen, ohne dass vom Versorger hierfür ein gesondertes 
Entgelt verlangt werden darf. Bei unveränderter Weitergabe von 
umsatzsteuerlichen Mehr- oder Minderbelastungen, die sich aus einer 
gesetzlichen Änderung der geltenden Umsatzsteuer ergeben, sowie bei 
unveränderter Weitergabe von Mindestbelastungen aufgrund einer 
Absenkung des Saldos der Kalkulationsbestandteile bedarf es keiner 
entsprechenden Unterrichtung und es besteht kein außerordentliches 
Kündigungsrecht. Die Billigkeit einer Preisänderung nach den vorstehenden 
Ziffern 2.1 bis 2.9 gilt von Ihnen als anerkannt, wenn Sie nicht innerhalb 
von sechs Wochen nach öffentlicher Bekanntgabe und brieflicher 

Mitteilung an Sie der Preisänderung in Textform widersprechen, Ihr 
Versorger bei der öffentlichen Bekanntgabe und brieflichen Mitteilung der 
Preisänderung darauf hinweist, dass bei nicht rechtzeitigem Widerspruch 
Ihrerseits gegen die Preisänderung diese zwischen Ihrem Versorger und 
Ihnen zu dem angegebenen Zeitpunkt gilt, wenn Sie nach Ablauf der 
Widerspruchsfrist weiterhin Strom von Ihrem Versorger beziehen sowie 3 
auf die Preisänderung folgende Abschlagszahlungen oder die erste auf die 

Preisänderung folgende Jahresabrechnung, in der auf die davor erfolgte 
Preisänderung hingewiesen ist, an Ihren Versorger bezahlen. 

VI. Gerichtsstand und Pauschalen 
Gerichtsstand 
Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Versorgungs- 
vertrag ist der Ort Ihrer Elektrizitätsabnahme. Sind Sie Kaufmann im Sinne 
des HGB oder eine juristische Person, ist der Gerichtsstand der Sitz Ihres 
Versorgers. 
Pauschalen 
Ist Ihr Versorger nach dem Vertrag, den AGB, dem Preisblatt oder sonsti- 
gen zwischen Ihnen und Ihrem Versorger getroffenen Vereinbarungen be- 
rechtigt, Ihnen anstatt von tatsächlich angefallenen Kosten oder einem von 
Ihnen bei Ihrem Versorger verursachten Schaden eine Pauschale zu be- 
rechnen, darf die Pauschale den in den geregelten Fällen nach dem ge- 
wöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden oder die gewöhnlich 
eintretende Wertminderung nicht übersteigen. Berechnet Ihr Versorger ei- 
ne Pauschale, ist Ihnen ausdrücklich der Nachweis gestattet, dass ein 
Schaden oder eine Wertminderung überhaupt nicht entstanden oder we- 
sentlich niedriger ist als die Pauschale. 

VII. Dritte und Kundenbeschwerde 
Erfüllung durch Dritte 
Ihr Versorger ist berechtigt, zur Erfüllung seiner Vertragspflichten Ihnen 
gegenüber Dritte einzuschalten, ebenso seine vertraglichen Ansprüche auf 
Dritte zu übertragen. In diesem Fall steht Ihnen, wenn Sie Verbraucher im 
Sinne von § 13 BGB sind, das Recht zu, den Vertrag zu kündigen.v Sind 
Sie Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, besteht das Kündigungsrecht nur, 
wenn der Wechsel Ihre wesentlichen Interessen beeinträchtigt. 
Kundenbeschwerde 

Ihr Versorger wird Ihre Beanstandungen, insbesondere zum Vertragsab- 
schluss oder zur Qualität von Leistungen Ihres Versorgers, die die Versor- 
gung mit Strom sowie, wenn Ihr Versorger auch Messstellenbetreiber oder 
Messdienstleister ist, die Messung des Stroms betreffen, innerhalb einer 
Frist von vier Wochen ab Zugang bei Ihrem Versorger an Sie beantworten, 
wenn Sie Verbraucher im Sinne des § 13 des BGB sind. Wird Ihrer Ver- 
braucherbeschwerde durch Ihrem Versorger nicht abgeholfen, wird Ihr Ver- 
sorger Ihnen die Gründe hierfür schriftlich oder elektronisch darlegen und 
Sie auf das Schlichtungsverfahren nach § 111 b EnWG hinweisen. 
 
Zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Ihnen und Ihrem Versorger über 
die Versorgung mit Strom sowie, wenn Ihr Versorger auch Messstellenbe- 
treiber oder Messdienstleister ist, die Messung von Strom, kann von Ihnen 
als Verbraucher die nachgenannte Schlichtungsstelle angerufen werden, 
wenn Ihr Versorger Ihrer Beschwerde nicht abgeholfen hat und ein Ge- 
richtsverfahren über den Streitfall nicht anhängig ist. Ein Antrag auf Schlich- 
tung bei der Schlichtungsstelle kann von Ihnen dort schriftlich, telefonisch 
oder auf elektronischem Weg eingebracht werden. Sofern Sie eine Schlich- 
tung bei der Schlichtungsstelle beantragen, wird Ihr Versorger an dem 
Schlichtungsverfahren teilnehmen. Schlichtungsverfahren sollen regelmä- 
ßig innerhalb von drei Monaten abgeschlossen werden. 
Sofern wegen eines Anspruchs, der vom Schlichtungsverfahren betroffen 
ist, ein Mahnverfahren eingeleitet wurde, soll der das Mahnverfahren be- 
treibende Beteiligte auf Veranlassung der Schlichtungsstelle das Ruhen 
des Mahnverfahrens bewirken. Auf die Verjährungshemmung einer Be- 
schwerde gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB wird hiermit hingewiesen. Die 
Schlichtungssprüche sind für Sie und Ihren Versorger nicht verbindlich. Das 
Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren 
nach dem EnWG zu beantragen, bleibt vom Schlichtungsverfahren 
unberührt. Die Kontaktadressen für ein Schlichtungsverfahren lauten: 
a) Schlichtungsstelle: 

Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstrasse 133, 10117 
Berlin, Tel: 030/27572400, Telefax: 030/275724069 Internet: 
www.schlichtungsstelle-energie.de, 
E- Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de 

b) Verbraucherservice der Bundesnetzagentur: 

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post 
und Eisenbahnen, Verbraucherservice, Postfach 8001, 53105 
Bonn, Telefon:. 030/22480-500 oder 01805-101000, Telefax: 
030/22480-323 Internet: www.bundesnetzagentur.de, E-Mail: 
verbraucherservice-energie@bnetza.de 

VIII. Änderung vertraglicher Regelungen und Datenschutz 
Änderung vertraglicher Regelungen 
Ihr Versorger ist, neben Preisänderungen, für die die gesonderten Rege- 
lungen nach Abschnitt V. gelten, auch berechtigt, die sonstigen vertragli- 
chen Regelungen, insbesondere die AGB, unter Beachtung Ihrer Interessen  
durch öffentliche Bekanntgabe und briefliche Mitteilung an Sie, die 
mindestens 6 Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen müssen, 
zu ändern. Dies gilt aber nur dann, wenn durch unvorhersehbare 
Änderungen, die Ihr Versorger nicht veranlasst und auf die er auch keinen 
Einfluss hat, das bei Vertragsschluss bestehende Äquivalenzverhältnis in 
nicht unbedeutendem Maße gestört wird oder wenn die Rechtsprechung 
eine Klausel für unwirksam erklärt und dadurch Schwierigkeiten bei der 
Durchführung des Vertragsverhältnisses entstehen, die nur durch eine 
Anpassung oder Ergänzung zu beseitigen sind. 
Datenschutz 
Nähere Informationen zum Datenschutz und zur Bonitätsauskunft 
sind der Anlage „Datenschutz“ zu entnehmen 

Anlagen: 
- Datenschutz 
- Widerrufsformular 
- Energieeffizienz 
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